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Warmensteinach, 

Ort, Datum

Die allgemeinen Tarifbestimmungen, Preistabellen und die behördlich genehmigten 
Beförderungsbedingungen gemäß Aushang sind Bestandteil des Beförderungsvertrages. Mit dem Kauf 
des Fahrausweises anerkennt der Fahrgast die obgenannten Bestimmungen und verpflichtet sich 
dieselben einzuhalten. 

Jede/jeder, die/der die Liftanlagen in Anspruch nimmt, muss einen gültigen Fahrausweis besitzen. Ein 
eingeschränktes Pisten- und Anlagenangebot begründet keinen Anspruch auf Preisreduktionen

Allgemeine Tarifbestimmungen 2018/2019

a) Mit dem Kauf eines namensbezogenen Skipasses stimmt der Karteninhaber einer automatischen 
Registrierung der persönlichen Daten zu. Der Kunde stimmt zu, dass diese zu Kontrollzwecken zur 
Vermeidung von missbräuchlicher Kartenverwendung sowie zum Zwecke der Kundenbetreuung EDV-
mäßig erfasst, verarbeitet und sobald sie nicht mehr benötigt sind,  spätestens aber drei Jahre nach 
letztem Kundenkontakt, gelöscht werden. 
 
b) Mit dem Kauf eines Skipasses stimmt der Karteninhaber einer personenbezogenen Erfassung, 
Speicherung und Verarbeitung an den Kartenausgabe- und Zutrittsstellen zu Kontrollzwecken zur 
Vermeidung von missbräuchlicher Kartenverwendung zu, wobei diese Daten bei vertragsgemäßer 
Kartenverwendung mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des Skipasses gelöscht werden. 

Witterungsbedingte oder aus anderen technischen Gründen erforderliche Betriebseinstellungen von 
Anlagen, Pisten, vorzeitige Abreise oder Unterbrechung begründen keinen Anspruch auf 
Entgelterstattung oder Gültigkeitsverlängerung.
Unterbleibt die Beförderung aus Gründen die der Fahrgast zu vertreten hat, so besteht kein Anspruch 
auf Entgeltrückerstattung oder Ersatzleistung.
Eine Rückvergütung kann nur bei Sportverletzung, unter Beibringung eines ärztlichen Attestes eines 
örtlichen Arztes/Krankenhauses erfolgen.

Unterschrift Kartenbesitzer oder 
Erziehungsberechtiger

Zeitgebundene Karten sind nicht übertragbar. Missbrauch von Skipässen und Bezugsberechtigungen, 
wie etwa unzulässige Weitergabe, hat den
ersatzlosen Entzug der Berechtigung und den Beförderungsausschluss zur Folge. Missbrauch wird mit 
Bußgeld von mindestens € 50,--  sowie dem Entgelt eines Tageskartenwertes zum Volltarif oder mit 
Anzeige geahndet. Der Versuch, einen zeitgebundenen Skipass an einen anderen Gast zu übertragen, 
gilt bereits als Missbrauch.

Für Verletzungen oder sonstige Schäden von Personen, die sich ohne gültigen Skipass im Skigebiet 
aufhalten, besteht keine Haftung.  

Der Skiliftbetreiber behält sich vor, dass es aufgrund von bestimmten Witterungs- oder 
Betriebsumständen zu Verkaufs- und/oder Beförderungslimitierungen kommen kann. In diesem Fall 
besteht kein Anspruch auf Erwerb eines bzw. eines bestimmten Skipasses. Nachträglicher Umtausch 
oder Änderung der Gültigkeitsdauer einer Skipassberechtigung ist nicht möglich. Kein Ersatz bei 
Verlust, Diebstahl oder vergessenen Fahrausweisen (Datenträger). Falls die Beförderung aus Gründen 
verhindert wird, die der Skiliftbetreiber verschuldet hat wird der Fahrpreis bei 
Einzelfahrberechtigungen zur Gänze und bei anderen Berechtigungen teilweise rückerstattet. Eine 
Fahrpreiserstattung unterbleibt außer von gesetzlichen Beförderungsbestimmungen vorgeschrieben 
dann, wenn sich die Gültigkeit der Berechtigung auch auf andere Anlagen des Unternehmens.
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